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Einreicher/zuständige Dienststelle:  

61 - Stadtentwicklungsamt 

 

 

Betrifft: Bebauungsplan Nr. 401 "TGE-InnoZent"  

Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13 a BauGB 

 

Beschlusstext: 

 

1. Aufstellungsbeschluss  

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 401 

„TGE-InnoZent" gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 13 a BauGB als Be-

bauungsplan der Innenentwicklung. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 

gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

 

Zum Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 401 „TGE-

InnoZent" gehören die folgenden Flurstücke: 

Gemarkung Eberswalde, Flur 4, Flurstücke 56/14, 253, 274, 275, 137 tw., 244 tw., 56/9, 240 tw.. 

Das Plangebiet hat eine Größe von 3,32 ha. 

 

Die derzeit im Bebauungsplan Nr. 400 „Technologie- und Gewerbepark" als Fläche für Ver-

sorgungsanlagen Zweckbestimmung „Abwasser" festgesetzte Fläche wird nicht mehr benötigt 

und soll deshalb für eine gewerbliche Nutzung planerisch vorbereitet werden. Es ist beabsichtigt, 

die Versorgungsfläche in das bereits im Plangebiet bestehende Gewerbegebiet einzubeziehen. 

Daher sollen die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 400 grundsätzlich in den neuen 

Bebauungsplan Nr. 401 übernommen und um Festsetzungen zur Stellplatzpflicht und zu 

Anpassungen an den Klimawandel und Klimaschutz erweitert werden. Im Plangebiet sollen 

Vorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht besteht, ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet soll den emissionsärmeren Nutzungen zukünftig vorbehalten sein. 

 

Beschluss-Nr. 

2/20/24 

 
zu DB/Vorlage   BV/0028/2024  
 

Datum           26.09.2024 
                 

                      Stadtverordnetenversammlung  
 

beschlossen in öffentlicher Sitzung 



 

Der in der Anlage beigefügte Übersichtsplan (unmaßstäblich) zum beabsichtigten Geltungs-

bereich ist Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses. 

 

2. Auftrag zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB und der Behörden und 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB ist durchzuführen. 

 

3. Auftrag zur ortsüblichen Bekanntmachung 

Der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes sowie Ort und Dauer der öffentlichen 

Auslegung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 

über die wesentlichen Auswirkungen der Planung sind ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist 

gemäß § 13a Abs. 3 BauGB bekannt zu machen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten 

Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt werden soll. 

 

 

  

 

Eberswalde, den 27.09.2024 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Martin Hoeck 

Bürgermeister Siegel Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   
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